
 

 

Rechnungsanschrift 

Kreis Segeberg 

Zentrale Geschäftsbuchhaltung 

Hamburger Straße 30 

23795 Bad Segeberg 

Bankverbindungen 

Sparkasse Südholstein | IBAN: DE95 2305 1030 0000 0006 12 | BIC: NOLADE21SHO 

Postbank AG | IBAN: DE17 2001 0020 0017 3632 03 | BIC: PBNKDEFFXXX 

Allgemeine Öffnungszeiten 

Aus aktuellem Anlass finden keine Sprechzeiten statt. 

Nur bei wichtigen Gründen, erhalten 

Bürger*innen im Einzelfall einen vorher abgestimmten 

Termin. 

Allgemeinverfügung 
 

des Kreises Segeberg 
 

über die Anordnung zur Absonderung (Isolation oder Quarantäne) wegen 
einer Erkrankung durch das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2) oder der 
Einstufung als enge Kontaktperson in einer geeigneten Häuslichkeit  
 
Gemäß § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 30 Absatz 1 Satz 2 Gesetz 
zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infekti-
onsschutzgesetz - IfSG) in Verbindung mit § 106 Absatz 2 Allgemeines Verwaltungs-
gesetz für das Land Schleswig-Holstein (Landesverwaltungsgesetz – LVwG) wird fol-
gende Allgemeinverfügung erlassen: 
 
1) Absonderungspflichten ohne eine vorherige explizite Anordnung durch das Ge-

sundheitsamt (Automatische Absonderungspflichten nach der Allgemeinverfü-
gung) 
 
Personen,  

 
a) die Kenntnis davon haben, dass eine nach Inkrafttreten dieser Allgemeinver-

fügung bei ihnen vorgenommene molekularbiologische Untersuchung auf das 
Vorhandensein von SARS-CoV-2-Viren ein positives Ergebnis aufweist (positiv 
getestete Personen) 

 
oder 
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b) die Kenntnis davon haben, dass ein nach Inkrafttreten dieser Allgemeinverfü-

gung durch geschultes Personal durchgeführter SARS-CoV-2-Antigenschnell-
test (PoC-Test) auf das Vorhandensein von SARS-CoV-2-Viren ein positives 
Ergebnis aufweist (positiv getestete Personen) 

 
oder 
 

c) die mit einer positiv getesteten Person in einem Haushalt zusammenleben 
(Haushaltsangehörige) und nach den Vorgaben des Robert-Koch Institutes 
(RKI) als enge Kontaktpersonen einzustufen sind, 

 
oder 

 
d) denen von meinem Fachdienst Infektionsschutz und umweltbezogenen Ge-

sundheitsschutz mitgeteilt wurde, dass aufgrund einer bei ihnen vorgenom-
menen molekularbiologischen Untersuchung das Vorhandensein von SARS-
CoV-2-Viren nachgewiesen wurde (positiv getestete Personen), 

 
oder 

 
e) die davon Kenntnis haben, dass ein nach Inkrafttreten dieser Allgemeinverfü-

gung selbst oder durch nicht geschultem Personal vorgenommener SARS-
CoV- 2 Antigenschnelltest („Selbsttest“) auf das Vorhandensein von SARS-
CoV-2-Viren ein positives Ergebnis aufweist, 
 
 
sind verpflichtet, sich unverzüglich nach Kenntnisnahme auf direktem 
Weg in ihre Häuslichkeit zu begeben und sich bis zum in Ziffer 5 fest-
gesetzten Zeitpunkt ständig dort abzusondern/aufzuhalten (häusli-
che Isolation/Quarantäne). 

 
2) Weitere Absonderungspflichten im Einzelfall aufgrund expliziter Anordnung des 

Gesundheitsamtes 
 
Mein Fachdienst Infektionsschutz und umweltbezogenen Gesundheitsschutz kann 
abweichend von Ziffer 1 Buchstabe c (Haushaltsangehörige) im Einzelfall und 
nach einer Risikoabwägung weitere enge Kontaktpersonen durch entsprechende 
Anordnung zur Absonderung verpflichten. 
 
Die Regelungen in Ziffer 5 und Ziffer 6 gelten entsprechend. 
 

3) Grundsätzliche Ausnahmen von der Absonderungspflicht 
 
Haushaltsangehörige infizierter Personen nach Ziffer 1 Buchstabe c und gegebe-
nenfalls im Einzelfall weitere durch das Gesundheitsamt abgesonderte enge Kon-
taktpersonen nach Ziffer 2 sind nicht zur Quarantäne verpflichtet, wenn ein Aus-
nahmetatbestand von Absonderungspflichten gemäß § 6 Absatz 1 und Absatz 2 
COVID-19-Schutzmaßnahmen- Ausnahmenverordnung einschlägig ist. 
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4) Erforderlichkeit einer Kontrolltestung nach positivem SARS-CoV-2-Antigentest 
 
Die unter Ziffer 1 Buchstabe b und Ziffer 1 Buchstabe e genannten Personen 
sind verpflichtet, das Testergebnis eines SARS-CoV-2-Antigeschnelltests unver-
züglich durch eine molekularbiologische Untersuchung (z.B. PCR-Test) in einem 
Testzentrum oder einer Teststation oder bei einer Ärztin oder einem Arzt bestäti-
gen zu lassen. 
 
Die Ansprüche nach der Coronavirus-Testverordnung des Bundes bleiben davon 
unberührt. 
 

5) Absonderungsdauer 
 
Die Anordnung zur Absonderung endet bei nachweislich infizierten Personen und 
quarantänepflichtigen Haushaltsangehörigen infizierter Personen spätestens nach 
zehn Tagen. 
 
Einer gesonderten Verfügung meines Fachdienstes Infektionsschutz und umwelt-
bezogenen Gesundheitsschutz oder eines abschließenden Tests bedarf es hierfür 
nicht. 
 
Die Absonderungsdauer kann durch einen Test nach den Vorgaben der Ziffer 6 
verkürzt werden (sog. „Freitestung“). 
 
Im Fall eines positiven SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest nach Ziffer 1 Buchstabe 
b oder Ziffer 1 Buchstabe e und der nachfolgenden Überprüfung des Testergeb-
nisses nach Ziffer 4, endet die Pflicht zur Absonderung automatisch mit Aus-
schluss der Infektion bei Vorliegen des negativen Testergebnisses. Bei Personen 
nach Ziffer 1 Buchstabe c ist hierfür der Indexfall (der anfangs bestätigte Covid-
Fall) maßgeblich. 
 
Einer gesonderten Verfügung meines Fachdienstes Infektionsschutz und umwelt-
bezogenen Gesundheitsschutz bedarf es hierfür nicht. 
 

6) Vorzeitige Beendigung der Absonderung (sog. „Freitestung“) 
 
a) Grundsätzlich gilt, dass die Anordnung zur Absonderung mit einem frühestens 

am siebten Tag abgenommenen negativen zertifizierten SARS-CoV-2-Antigen-
Schnelltest oder im Rahmen der Verfügbarkeit durchgeführten PCR-Test vor-
zeitig beendet werden kann.  
 
Einer gesonderten Verfügung meines Fachdienstes Infektionsschutz und um-
weltbezogenen Gesundheitsschutz bedarf es hierfür nicht. Der Nachweis muss 
von einem Leistungserbringer nach § 6 Abs. 1 Coronavirus-Testverordnung 
des Bundes erbracht werden und ist auf Verlangen dem zuständigen Gesund-
heitsamt vorzulegen. 
 

b) Abweichend zu Ziffer 6 Buchstabe a Absatz 1 gelten folgende Besonderhei-
ten: 
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(1) Bei infizierten Beschäftigten, welche in Krankenhäusern, Arztpraxen, stati-
onären Pflegeeinrichtungen und ambulanten Pflegediensten oder in Ange-
boten der Eingliederungshilfe tätig sind, muss vor der frühestens am sieb-
ten Tag vorgenommenen negativen Testung mittels eines zertifizierten 
SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest oder im Rahmen der Verfügbarkeit 
durchgeführten PCR-Test eine 48-stündige Symptomfreiheit bestehen. 
 
Einer gesonderten Verfügung meines Fachdienstes Infektionsschutz und 
umweltbezogenen Gesundheitsschutz bedarf es hierfür nicht. Der Nach-
weis muss von einem Leistungserbringer nach § 6 Abs. 1 Coronavirus-
Testverordnung erbracht werden und ist auf Verlangen dem zuständigen 
Gesundheitsamt vorzulegen. 
 

(2) Für Schülerinnen und Schüler als Haushaltsangehörige infizierter Personen 
im Sinne von Ziffer 1 Buchstabe c sowie für Kinder in den Angeboten der 
Kindertagesbetreuung als Haushaltsangehörige infizierter Personen im 
Sinne von Ziffer 1 Buchstabe c, besteht die Möglichkeit, mit einem frühes-
tens am fünften Tag abgenommenen negativen zertifizierten SARS-CoV-2-
Antigen-Schnelltest oder im Rahmen der Verfügbarkeit durchgeführten 
PCR-Test eine Absonderung zu beenden. 
 
Einer gesonderten Verfügung meines Fachdienstes Infektionsschutz und 
umweltbezogenen Gesundheitsschutz bedarf es hierfür nicht. Der Nach-
weis muss von einem Leistungserbringer nach § 6 Abs. 1 Coronavirus-
Testverordnung erbracht werden und ist auf Verlangen dem zuständigen 
Gesundheitsamt vorzulegen. 
 

7) Verlassen der Häuslichkeit 
 
Die unter Ziffer 4 und Ziffer 6 genannten Personen dürfen zur Kontrolltestung 
und zur vorzeitigen Beendigung der Absonderung durch einen Test (sog. „Freite-
stung“) ihre Häuslichkeit einmalig verlassen. Dies darf nur unter Verwendung ei-
ner Mund-Nasen-Bedeckung ohne Nutzung des ÖPNV und auf dem direkten Hin- 
und Rückweg erfolgen. Unterbrechungen der Absonderung aus anderen Zwecken 
sind nicht gestattet. 
 

8) Diese Allgemeinverfügung gilt ab dem 01. Mai 2022 00.00 Uhr bis ein-
schließlich Sonntag, den 15. Mai 2022 24.00 Uhr. Eine Verlängerung ist 
möglich. 
 

9) Diese Allgemeinverfügung findet auch auf Personen Anwendung, die sich zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens der Allgemeinverfügung bereits in Absonderung be-
finden. 

 
10) Zuwiderhandlungen können nach § 73 Absatz 1a Nr. 6 IfSG mit einem Bußgeld 

bis zu 25.000 € geahndet werden.  
 
11) Die Anordnung ist gemäß § 28 Absatz 3 in Verbindung mit § 16 Absatz 8 IfSG 

sofort vollziehbar. 
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Kontaktdaten des Fachdienstes Infektionsschutz und umweltbezogener Gesund-
heitsschutz: Aufgrund der hohen Auslastung der Telefone nutzen Sie bitte vorzugs-
weise die Kontaktmöglichkeit per E-Mail.  
 

infektionsschutz@segeberg.de 
 
Begründung 
 
Zu Ziffer 1 (Absonderungspflichten ohne eine vorherige explizite Anordnung durch 
das Gesundheitsamt (Automatische Absonderungspflichten nach der Allgemeinverfü-
gung)) 
 
Rechtsgrundlage für die getroffenen Maßnahmen ist § 28 Absatz 1 i.V.m § 30 Ab-
satz 1 Satz 2 IfSG. Nach § 28 Absatz 1 Satz 1 IfSG hat die zuständige Behörde die 
notwendigen Schutzmaßnahmen zu treffen, wenn Kranke, Krankheitsverdächtige, 
Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt werden oder sich ergibt, dass 
ein Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider war, soweit und so-
lange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich 
ist. Sie kann Personen verpflichten, den Ort, an dem sie sich befinden, nicht zu ver-
lassen oder von ihr bestimmte Orte nicht zu betreten, bis die notwendigen Schutz-
maßnahmen durchgeführt worden sind. 
 
Bei der Erkrankung durch das neuartige Coronavirus handelt es sich um eine Krank-
heit, die durch Krankheitserreger (Viren) verursacht wird, welche durch Tröpfchen-
infektion von Mensch-zu-Menschen übertragen werden. Eine Übertragung ist durch 
Tröpfcheninfektion mit an dem neuartigen Coronavirus Erkrankten oder durch den 
Kontakt mit deren Erbrochenem, Stuhlgang oder anderen Körperflüssigkeiten mög-
lich. 
 
Kranker im Sinne des § 2 Nr. 4 IfSG ist eine Person, die an einer übertragbaren 
Krankheit erkrankt ist. Es handelt sich um eine nach § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 IfSG 
i.V.m. § 1 Abs. 1 S. 1 Verordnung über die Ausdehnung der Meldepflicht nach § 6 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und § 7 Absatz 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes 
auf Infektionen mit dem erstmals im Dezember 2019 in Wuhan/Volksrepublik China 
aufgetretenen neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) meldepflichtige Erkrankung, 
die als hoch ansteckend gilt. 
 
Gemäß § 2 Nr. 7 IfSG gilt eine Person als Ansteckungsverdächtiger, von der anzu-
nehmen ist, dass sie Krankheitserreger aufgenommen hat, ohne krank, krankheits-
verdächtig oder Ausscheider zu sein. 
 
Personen, die gemäß der RKI-Vorgaben als enge Kontaktpersonen einzustufen sind, 
gelten durch den Kontakt zu einer an dem neuartigen Coronavirus erkrankten 
Person als ansteckungsverdächtig. Eine konkrete Definition kann beim RKI 
abgerufen werden 
(www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Managem
ent.html;jsessionid=1341B163ABC761AAA6D1D30D4218AC33.internet072?nn=134
90888#doc13516162bodyText8). 
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Die Quarantänedauer von Kontaktpersonen wird gezählt ab dem ersten Tag nach 
dem Datum des letzten Kontaktes mit einer infizierten Person. 
 
Die Isolationsdauer von Infizierten wird gezählt ab dem Tag der Abnahme des ers-
ten positiven Testergebnisses. 
 
Das IfSG sieht in den §§ 28 – 30 ausdrücklich vor, dass die Grundrechte der körper-
lichen Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 S. 1 Grundgesetz), der Freiheit der Person 
(Artikel 2 Abs. 2 S. 2 Grundgesetz) und der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 
13 Abs. 1 Grundgesetz) eingeschränkt werden dürfen. 
 
Die Anordnung, sich in ihrer Häuslichkeit aufzuhalten und diese ohne Genehmigung 
nicht zu verlassen, ist aufgrund der bei den unter der Ziffer 1 Buchstabe a bis e ge-
nannten Personen festgestellten Infektion oder der Tatsache, dass diese als Anste-
ckungsverdächtige gemäß RKI Vorgaben einzustufen sind, zum Schutze der Allge-
meinheit geeignet und erforderlich, um die Verbreitung des neuartigen Coronavirus 
wirksam zu bekämpfen und um eine Ausbreitung zu verhindern. Nach § 30 Absatz 1 
Satz 2 IfSG können ansteckungsverdächtige Personen „in einem geeigneten Kran-
kenhaus oder in sonst geeigneter Weise abgesondert werden“. Die Absonderung in 
der eigenen („ihrer“) Häuslichkeit ist erforderlich, um eine Nachprüfbarkeit der Vor-
gaben sowie der Angaben sicherzustellen und die Kontaktaufnahme für eventuelle 
weitere Anordnungen durchführen zu können. Die Anordnung zur Absonderung im-
pliziert, dass auch die Ausübung einer beruflichen Tätigkeit am Arbeitsplatz unter-
sagt ist. Ausgenommen ist eine berufliche Tätigkeit in den zur Absonderung genutz-
ten Räumen, wenn diese ohne Kontakt zu anderen Personen durchgeführt werden 
kann. 
 
Nach Ziffer 1 Buchstabe c unterliegen lediglich Haushaltsangehörige infizierter Per-
sonen der (automatischen) Absonderungsverpflichtung nach der Allgemeinverfü-
gung. Das Infektionsgeschehen ist durch die Absonderungsverpflichtung jeglicher 
enger Kontaktpersonen kaum mehr aufzuhalten. Die Absonderung von Haushalts-
kontakten kann jedoch einen Beitrag zu Verlangsamung des Geschehens leisten. Die 
Gefahr einer Ansteckung ist im häuslichen Umfeld höher als in anderen Lebensberei-
chen. 
 
Sofern sich während der Absonderung eine Kontaktperson mit dem Coronavirus infi-
ziert, gelten ab dem Zeitpunkt des Nachweises die Absonderungspflichten für infi-
zierte Personen. Ehemals infizierte Personen müssen nach Ende ihrer Isolation nicht 
unmittelbar erneut als Kontaktpersonen in Absonderung, sofern bei Haushaltsange-
hörigen ebenfalls (verzögert) eine Infektion nachgewiesen wurde. 
 
Zu Ziffer 2 (weitere Absonderungspflichten im Einzelfall aufgrund expliziter Anord-
nung des Gesundheitsamtes) 
 
Nach Ziffer 1 Buchstabe c unterliegen lediglich Haushaltsangehörige infizierter Per-
sonen der automatischen Absonderungsverpflichtung nach der Allgemeinverfügung. 
 
Soweit keine Ausnahme von der Quarantäne nach Ziffer 3 einschlägig ist, können im 
Einzelfall jedoch weitere enge Kontaktpersonen nach einer Ermessensentscheidung 
und entsprechender Anordnung durch das Gesundheitsamt abgesondert werden. 
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Das Kontaktpersonenmanagement erfolgt dabei risikoadaptiert und wird auf vul-
nerable Personengruppen fokussiert. 
 
Insofern kann es möglich sein, im Einzelfall (zum Beispiel bei einem konkreten grö-
ßeren Ausbruchsgeschehen in einer Gemeinschaftseinrichtung) auch mehrere Kon-
taktpersonen oder eine gesamte Kohorte durch entsprechende Anordnungen abzu-
sondern. 
 
Die Regelungen zur Beendigung der Absonderung nach Ziffer 5 gelten entspre-
chend. 
 
Sofern im Einzelfall gegenüber weiteren engen Kontaktpersonen eine Absonderungs-
anordnung nach Ziffer 2 ergeht, darf die Absonderungsdauer demnach zehn Tage 
nicht überschreiten. 
 
Die Regelungen nach Ziffer 6 zur vorzeitigen Beendigung der Absonderung durch ei-
nen Test („Freitestung“) werden ebenfalls entsprechend angewandt. 
 
Damit besteht auch hier die grundsätzliche Möglichkeit einer Freitestung mit einem 
frühestens am siebten Tag im Rahmen der Verfügbarkeit abgenommenen negativen 
zertifizierten SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest oder PCR-Test. 
 
Tritt in einer (Schul-) Lerngruppe oder in einer Kitagruppe ein bestätigter Infekti-
onsfall auf, so gilt für die Schülerinnen und Schüler oder Kinder der Kindertagesbe-
treuung, die nicht infiziert sind, dass sie sich nicht automatisch in Absonderung be-
geben müssen und weiterbetreut werden können (wenn nicht das Gesundheitsamt 
ausdrücklich etwas anderes entscheidet). 
 
Soweit nicht-infizierte Kinder derselben Gruppe oder Schulklasse ausnahmsweise 
durch entsprechende Anordnung des Gesundheitsamtes doch abgesondert werden, 
gilt hier die Besonderheit, dass eine Freitestung bereits mit einem frühestens am 
fünften Tag abgenommenen negativen zertifizierten SARS-CoV-2-Antigen-Schnell-
test oder im Rahmen der Verfügbarkeit durchgeführten PCR-Test möglich ist. 
 
Es ist zu beachten, dass Schülerinnen und Schüler sowie Kinder in den Angeboten 
der Kindertagesbetreuung als Haushaltsangehörige infizierter Personen automatisch 
als Haushaltsangehörige der Absonderungspflicht nach Ziffer 1 Buchstabe c) unter-
liegen, soweit keine Ausnahme von der Quarantäne nach Ziffer 3 einschlägig ist. 
Hier besteht die Möglichkeit, mit einem frühestens am fünften Tag abgenommenen 
negativen zertifizierten SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest oder im Rahmen der Ver-
fügbarkeit durchgeführten PCR-Test die Absonderung frühzeitig zu beenden. 
 
Zu Ziffer 3 (Ausnahmen von der Absonderungspflicht) 
 
In § 6 Absatz 2 SchAusnahmV wurde der Verweis auf die RKI-Homepage gestrichen. 
§ 6 Absatz 1 SchAusnahmV sieht weiterhin eine Ausnahme von landesrechtlichen 
Absonderungspflichten für geimpfte und genesene Personen vor. Die Rückausnah-
men werden nunmehr in § 6 Absatz 2 SchAusnahmV selbst geregelt. 
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In der Gesamtschau des § 6 Absatz 1 und 2 SchAusnahmV i.V.m. § 22a IfSG sind 
nach hiesigem Verständnis der bundesrechtlichen Regelungen folgende Personen als 
von der Quarantäne befreit anzusehen (Zusammenfassung): 

1. Personen mit einer Auffrischimpfung (Boosterimpfung), (wenn die letzte 
Einzelimpfung mindestens 3 Monate nach der zweiten Einzelimpfung erfolgt ist), 

2. Personen mit einer zweimaligen Impfung bis zum 90. Tag nach der Imp-
fung, 

3. Personen mit einem positiven Antikörpertest (wenn dieser zu einer Zeit 
erfolgt ist, zu der die betroffene Person noch keine Einzelimpfung erhalten 
hatte) und mindestens einer nachfolgenden erhaltenen Impfung, bis zum 90. 
Tag nach letzter erfolgter Impfung, 

4. Genesene Personen ab dem 29. Tag bis zum 90. Tag ab dem Datum der Ab-
nahme des positiven Tests, 

5. Genesene Personen mit mindestens einer nachfolgenden Impfung, bis zum 
90. Tag nach der letzten Impfung, 

6. Personen mit mindestens einer Einzelimpfung und nachfolgender In-
fektion, ab dem 29. Tag bis zum 90. Tag ab dem Datum der Abnahme des po-
sitiven Tests. 

Die für diese Personengruppen festgesetzten Erleichterungen und Ausnahmen gel-
ten jedoch nicht, wenn typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 aufgewiesen werden oder wenn eine aktuelle Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 nachgewiesen ist, vgl. § 1 Absatz 3 Nr. 1 und 2 SchAus-
nahmV. 

Zu Ziffer 4 (Erforderlichkeit einer Kontrolltestung nach positivem SARS-CoV-2-Anti-
gentest) 

Personen mit einem positiven durch geschultes Personal durchgeführten SARS-CoV-
2 Antigenschnelltest (PoC-Test) sowie Personen mit einem positiven selbst oder 
durch nicht geschultes Personal vorgenommenen SARS-CoV-2 Antigenschnelltest 
(„Selbsttest“) werden in Ziffer 4 verpflichtet, das Testergebnis unverzüglich durch 
eine molekularbiologische Untersuchung (z.B. PCR-Test) in einem Testzentrum oder 
einer Teststation bestätigen zu lassen. Diese PCR-Bestätigung ist zudem erforderlich 
für die Ausstellung eines Genesenennachweises nach den Vorgaben des RKI sowie 
zur Geltendmachung eventueller Verdienstausfallentschädigungen nach § 56 IfSG. 

Zu Ziffer 5 (Absonderungsdauer) 

Die Anordnung zur Absonderung endet für die nach dieser Allgemeinverfügung qua-
rantänepflichtigen Haushaltsangehörigen infizierter Personen und nachweislich infi-
zierten Personen in der Regel nach zehn Tagen. Die Absonderung endet dann auto-
matisch, d.h. einer gesonderten Verfügung meines Fachdienstes Infektionsschutz 
und umweltbezogenen Gesundheitsschutz oder eines abschließenden Tests bedarf 
es hierfür nicht. 
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Es besteht die Möglichkeit die Absonderungsdauer durch Freitestungen frühzeitig zu 
beenden. Die Voraussetzungen an die vorzeitige Beendigung werden in Ziffer 6 ge-
regelt. 

Bei Personen, mit einem zunächst positiven durch geschultes Personal durchgeführ-
ten Antigenschnelltest-Ergebnis (PoC-Test) nach Ziffer 1 Buchstabe b sowie bei Per-
sonen, mit einem zunächst positiven Selbsttest nach Ziffer 1 Buchstabe e, endet die 
Pflicht zur Absonderung automatisch mit Ausschluss der Infektion bei Vorliegen des 
negativen Testergebnisses im Rahmen der bestätigenden Kontrolle nach Ziffer 4. 
Für Personen nach Ziffer 1 Buchstabe c (Haushaltsangehörige infizierter Personen) 
endet bei Vorliegen des negativen bestätigenden Testergebnisses beim Indexfall au-
tomatisch die Quarantänepflicht als Kontaktperson. 

Zu Ziffer 6 (vorzeitige Beendigung der Absonderung (Freitestung)) 

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit einer vorzeitigen Beendigung der Absonderung 
durch einen frühestens am siebten Tag abgenommenen negativen PCR- oder zertifi-
zierten SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest. Zur vorzeitigen Beendigung einer Isolie-
rung / Absonderung ist ein negatives Ergebnis durch einen zertifizierten SARS-CoV-
2-Antigen-Test ausreichend. 

Die Ansprüche nach der Coronavirus-Testverordnung des Bundes bleiben davon un-
berührt. 

Eine Übersicht zertifizierter Antigen-Schnelltests kann auf den Seiten des Paul-
Ehrlich-Instituts (PEI) abgerufen werden unter: 
https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/evaluierung-
sensitivitaet-sars-cov-2-antigentests.html. 

Der Nachweis muss von einem Leistungserbringer nach § 6 Abs. 1 Coronavirus-
Testverordnung des Bundes erbracht werden und ist auf Verlangen dem zuständigen 
Gesundheitsamt vorzulegen. 
 
Eine gesonderte Verfügung meines Fachdienstes Infektionsschutz und umweltbezo-
genen Gesundheitsschutz ist zur Beendigung der Absonderung nicht erforderlich.  
 
Im Rahmen der Freitestung sind zwei Besonderheiten zu berücksichtigen: 
 
Bei infizierten Beschäftigten, welche in Krankenhäusern, Arztpraxen, stationären 
Pflegeeinrichtungen und ambulanten Pflegediensten oder in Angeboten der Einglie-
derungshilfe tätig sind, muss vor der frühestens am siebten Tag vorgenommenen 
negativen Testung mittels eines zertifizierten Antigen-Schnelltests oder im Rahmen 
der Verfügbarkeit durchgeführten PCR-Test eine 48-stündige Symptomfreiheit be-
stehen.  
 
Sofern Schülerinnen und Schüler sowie Kinder in den Angeboten der Kindertagesbe-
treuung als Haushaltsangehörige infizierter Personen im Sinne von Ziffer 1 Buch-
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stabe c gelten, besteht die Möglichkeit, mit einem frühestens am fünften Tag abge-
nommenen negativen zertifizierten SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest oder im Rah-
men der Verfügbarkeit durchgeführten PCR-Test die Absonderung zu beenden. 
 
Zu Ziffer 7 (Verlassen der Häuslichkeit) 
 
Ziffer 7 stellt klar, dass im Rahmen von Kontrolltestungen nach Ziffer 4 und für den 
Fall der Inanspruchnahme von Freitestungen nach Ziffer 6 die Häuslichkeit einmalig 
verlassen werden darf. Die Regelungen des § 28 b Abs. 5 IfSG sind zu beachten. 
 
 
Sonstiges: 
 
Regelungen zur Absonderung oder Testung aufgrund landes- oder bundesrechtlicher 
Vorschriften bleiben unberührt. 

Die Anordnung ist gemäß § 28 Absatz 3 in Verbindung mit § 16 Absatz 8 IfSG sofort 
vollziehbar. Widerspruch und Anfechtungsklage gegen Maßnahmen haben keine auf-
schiebende Wirkung. 
 
Hinweise: 

- Nach Möglichkeit sollte im Haushalt eine zeitliche und räumliche Trennung zu 
nicht-positiven Haushaltsmitgliedern eingehalten werden. Eine „zeitliche Tren-
nung“ kann z.B. dadurch erfolgen, dass die Mahlzeiten nicht gemeinsam, son-
dern nacheinander eingenommen werden. Eine räumliche Trennung kann z.B. 
dadurch erfolgen, dass Sie sich in unterschiedlichen Räumen aufhalten. 

- Achten Sie jederzeit auf die Husten- und Nies-Etikette und nutzen Sie Einmal-
taschentücher. 

- Der Kontakt zu Mitbewohnern und Angehörigen sollte auf das Notwendigste 
beschränkt werden, wobei die o.g. Verhaltensmaßnahmen eingehalten wer-
den sollten. 

- Hygieneartikel sollten nicht mit anderen Haushaltsmitgliedern geteilt werden. 
- Geschirr und Wäsche sollten ebenfalls nicht mit Haushaltsmitgliedern oder 

Dritten geteilt werden, nicht ohne diese zuvor zu waschen. Wäsche, die mit 
dem Intimbereich in Kontakt kommt, sollte bei mind. 60°C gewaschen wer-
den. 

- Oberflächen, mit denen Personen häufig in Berührung kommen, sollten regel-
mäßig mit Haushaltsreiniger oder Flächendesinfektionsmittel gereinigt wer-
den. 

- Achten Sie auf regelmäßiges Händewaschen, insbesondere vor und nach der 
Zubereitung von Speisen, dem Essen und dem Toilettengang. 

- Sie sollten für regelmäßige Lüftung der Wohn- und Schlafräume sowie der 
Küche und dem Badezimmer sorgen. 

- Erledigen Sie Ihre Einkäufe online oder lassen diese durch Dritte erledigen. 
- Ein direkter Weg bedeutet im Zweifelsfall die Nutzung des eigenen Fahrzeugs, 

nicht aber die Nutzung des ÖPNV. 
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Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer öffentli-
chen Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich o-
der zur Niederschrift bei dem Kreis Segeberg - Der Landrat - Hamburger Str. 30, 
23795 Bad Segeberg, einzulegen. 

 
Widerspruch und Klage gegen diese Allgemeinverfügung haben gemäß § 28 Absatz 
3 in Verbindung mit § 16 Absatz 8 IfSG keine aufschiebende Wirkung. Daher muss 
auch bei Einlegung eines Rechtbehelfs, den Anordnungen Folge geleistet werden. 

 
Auf Antrag kann das Schleswig-Holsteinische Verwaltungsgericht, Brockdorff-Rant-
zau-Straße 13, 24837 Schleswig, die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs ganz 
oder teilweise anordnen. 
 
Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung kann während der Dienstzeiten beim 
Kreis Segeberg, Hamburger Straße 30, 23795 Bad Segeberg eingesehen werden. 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

Jan Peter Schröder 
Landrat 


